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Norm

MSchG §10 Abs3 Z3

1. MSchG § 10 heute

2. MSchG § 10 gültig ab 01.01.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 149/2015

3. MSchG § 10 gültig von 23.06.2004 bis 31.12.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 64/2004

4. MSchG § 10 gültig von 01.01.2002 bis 22.06.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2001

5. MSchG § 10 gültig von 01.01.1993 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 833/1992

Rechtssatz

Nach § 10 Abs 3 Z 3 MSchG sind Benutzungshandlungen in Bezug auf eine fremde Marke demnach nur dann erlaubt,

wenn sie zur Bestimmung einer anderen Ware oder Dienstleistung erforderlich sind und dies gleichzeitig den

anständigen Gep;ogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Die Schranke der erforderlichen Benutzung

unterliegt damit ihrerseits einer Beschränkung durch lautere Mittel.  Die fremde Marke darf demnach nicht für eigene

Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung (Beschreibung bzw

Charakterisierung) einhergehende Werbewirkung hinausgehen.Nach Paragraph 10, Absatz 3, Zi@er 3, MSchG sind

Benutzungshandlungen in Bezug auf eine fremde Marke demnach nur dann erlaubt, wenn sie zur Bestimmung einer

anderen Ware oder Dienstleistung erforderlich sind und dies gleichzeitig den anständigen Gep;ogenheiten in Gewerbe

und Handel entspricht. Die Schranke der erforderlichen Benutzung unterliegt damit ihrerseits einer Beschränkung

durch lautere Mittel.  Die fremde Marke darf demnach nicht für eigene Werbezwecke eingesetzt werden, die über die

mit der notwendigen Leistungsbestimmung (Beschreibung bzw Charakterisierung) einhergehende Werbewirkung

hinausgehen.
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